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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele Fachkräfte derzeit in Kitas in Baden-Württemberg tätig sind, ins-
gesamt und aufgeschlüsselt nach Qualifikation (u. a. Erzieher/Erzieherinnen, 
Kinderpfleger/Kinderpflegerinnen, Kindheitspädagogen/Kindheitspädagogin-
nen sowie weiteres Personal ohne ordinäre Erzieherausbildung);

2.  welche Kapazitäten in der Ausbildung der Erzieher/Erzieherinnen (regulär 
in Vollzeit und Teilzeit, praxisintegriert), Kinderpfleger/Kinderpflegerinnen 
(Vollzeit, Teilzeit) bzw. sozialpädagogische Assistenz (praxisintegriert) sowie 
den Studiengängen der Frühpädagogik in Baden-Württemberg derzeit zur Ver-
fügung stehen, insgesamt und aufgeschlüsselt nach Fach- und Hochschulstand-
ort;

3.  welche Anzahl an Bewerbungen diesen verfügbaren Ausbildungs- und Stu-
dienplätzen jeweils gegenübersteht, insgesamt und aufgeschlüsselt nach Aus-
bildungsgang und -format (regulär in Vollzeit und Teilzeit, praxisintegriert) 
sowie Fachschul- und Hochschulstandort, unter Darstellung der Entwicklung 
der letzten fünf Jahre; 

4.  welchen Bedarf bzw. Mehrbedarf an Fachkräften in Kitas sie aktuell und für 
die nächsten fünf Jahre ausmacht, gemessen an der Zielgröße einer flächen-
deckenden Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz gemäß  
§ 24 SGB VIII, mit Angaben zur Berechnungsgrundlage;

5.  inwiefern sie aus dem aktuellen Fachkräftemangel in Kitas und der Kinder-
tagespflege auch die Notwendigkeit ableitet, ihre bisherige Berechnungsgrund-
lage und den Prozess der Bedarfsermittlung und -planung für Ausbildungs- und 
Studienkapazitäten im Bereich der Frühkindlichen Bildung zu ändern;

Antrag
der Fraktion der SPD

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Mehr Fachkräfte für Kitas ausbilden 
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 6.  inwiefern sie trotz Selbstverwaltungsrecht der Kommunen im Bereich der 
Frühkindlichen Bildung von diesen andere bzw. mehr Daten zur gegenwär-
tigen Ausstattung der Kitas, Verfügbarkeit von Kita- und Kindertagespflege-
plätzen sowie Betreuungsbedarfe der Eltern benötigt, um ihrer Aufgabe der 
Planung und Bereitstellung von Ausbildungs- und Studienkapazitäten ange-
messen und vorausschauend nachkommen zu können;

 
 7.  warum sie die Kapazitäten an den Hochschulen für Studiengänge der Früh-

pädagogik bislang nicht erhöht hat, obwohl die verfügbaren Studienplätze seit 
Jahren bis zu fünffach überzeichnet sind (vgl. u. a. Drucksache 16/4616), die 
betroffenen Hochschulen mehr Plätze anbieten wollen und offensichtlich Be-
darf an Fachkräften besteht; 

 8.  in welchem Umfang und wann in dieser Legislaturperiode sie plant, die Ka-
pazitäten für die Ausbildung der Erzieher/Erzieherin (regulär in Vollzeit und 
Teilzeit, praxisintegriert), sozialpädagogischen Assistenz (regulär in Vollzeit 
und Teilzeit, praxisintegriert) und die Studienkapazitäten im Bereich Frühpä-
dagogik auszubauen, jeweils insgesamt und aufgeschlüsselt nach Fachschul- 
und Hochschulstandort;

 9.  wie sie Träger von Kitas dazu befähigen und motivieren möchte, mehr Plätze 
für die praxisintegrierten Ausbildungen der Erzieher/Erzieherinnen und so-
zialpädagogischen Assistenz zur Verfügung zu stellen; 

10.  welche Schwierigkeiten ihr insbesondere kleine Träger von Kitas rückmelden, 
die neben den Ausbildungen der Erzieher/Erzieherinnen und Kinderpfleger/
Kinderpflegerinnen (zukünftig sozialpädagogischen Assistenz) in Vollzeit 
auch gerne Plätze in Teilzeit anbieten würden; 

11.  welche Überlegungen und Lösungen es zur Umsetzung der praxisintegrierten 
Ausbildungen der Erzieher/Erzieherinnen sowie sozialpädagogischen Assis-
tenz in Teilzeit gibt; 

12.  inwiefern sie die Einrichtung dualer Studiengänge im Bereich Frühpädagogik 
für sinnvoll erachtet, um der steigenden Zahl an Abiturienten/Abiturientinnen 
einen weiteren attraktiven Weg in die Frühkindliche Bildung zu ermöglichen. 

6.4.2022

Stoch, Born
und Fraktion

B e g r ü n d u n g

Der Fachkräftemangel in den Kindertagesstätten (Kitas) ist eklatant. Die zwei Jah-
re Coronapandemie haben Eltern, Trägern und Fachkräften besonders viel abver-
langt und sie oft überfordert. Ein hoher Krankenstand, verzweifelte Belastungs-
anzeigen, kürzere Öffnungszeiten und Gruppenschließungen sind die Folgen, die 
aktuell vielerorts im Land zu beobachten sind. Ausnahmezustand herrscht in der 
Frühkindlichen Bildung jedoch bereits seit Jahren und die Lage spitzt sich weiter 
zu. Immer mehr Eltern nehmen ihren Rechtsanspruch gemäß § 24 SGB VIII auf 
einen Betreuungsplatz wahr, die Geburtenraten steigen und Migration ist eine 
stetige Planungsgröße. Das sind gesamtgesellschaftlich gute Zeichen, jedoch ver-
langen sie nach einer besseren Ausstattung der Kitas. 

Sollen die Kitas weiterhin mit hoher Qualität arbeiten und die Kinder bestmöglich 
fördern, braucht es mehr personelle Ressourcen. Die Alarmsignale aus den Ein-
richtungen können nicht länger ignoriert werden. Es braucht eine Fachkräfteoffen-
sive, die wirkt. Dieser Antrag beschäftigt sich mit den dafür nötigen Rahmenbe-
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dingungen und aktuellen Planungen der Landesregierung. Fokus sind die Studien-
gänge der Frühpädagogik sowie die Ausbildungen der Erzieher/Erzieherinnen, 
sozialpädagogischen Assistenz und Kinderpfleger/Kinderpflegerinnen (ab dem 
Schuljahr 2022/23 ebenfalls weiterentwickelt zur sozialpädagogischen Assistenz).

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 5. Mai 2022 Nr. 46-5062/222/1 nimmt das Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen 
sowie dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst zu dem Antrag 
wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele Fachkräfte derzeit in Kitas in Baden-Württemberg tätig sind, ins-
gesamt und aufgeschlüsselt nach Qualifikation (u. a. Erzieher/Erzieherinnen, 
Kinderpfleger/Kinderpflegerinnen, Kindheitspädagogen/Kindheitspädagogin-
nen sowie weiteres Personal ohne ordinäre Erzieherausbildung);

Die Anzahl des Personals in Kindertageseinrichtungen nach Berufsbildungsab-
schluss im Jahr 2021 (Stichtag 1. März 2021) kann der Anlage 1 entnommen 
werden. 

2.  welche Kapazitäten in der Ausbildung der Erzieher/Erzieherinnen (regulär in 
Vollzeit und Teilzeit, praxisintegriert), Kinderpfleger/Kinderpflegerinnen (Voll-
zeit, Teilzeit) bzw. sozialpädagogische Assistenz (praxisintegriert) sowie den 
Studiengängen der Frühpädagogik in Baden-Württemberg derzeit zur Verfü-
gung stehen, insgesamt und aufgeschlüsselt nach Fach- und Hochschulstand-
ort;

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die sich im Schuljahr 2020/2021 in 
einer oben genannten schulischen Ausbildung befanden – unter Auflistung der 
einzelnen Schulstandorte – kann der Anlage 2 entnommen werden. Daten zum 
Schuljahr 2021/2022 sind aktuell noch nicht verfügbar. Die Bereitstellung von 
Ausbildungsplätzen für die praktische Ausbildung liegt in der Verantwortung der 
Träger. Informationen über die Kapazitäten in der Ausbildung der Erzieher/Erzie-
herinnen liegen dem Kultusministerium nicht vor. 

An den staatlichen Hochschulen in Baden-Württemberg stehen folgende Kapazi-
täten (Studienanfängerplätze pro Studienjahr) in Bachelorstudiengängen mit kind-
heitspädagogischer Ausrichtung zur Verfügung:

• 70 Plätze an der Pädagogischen Hochschule Freiburg
• 65 Plätze an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg
• 80 Plätze an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe
• 120 Plätze an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg
• 100 Plätze an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd
• 80 Plätze an der Pädagogischen Hochschule Weingarten
• 35 Plätze an der Hochschule Esslingen
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Wer das Bachelorstudium erfolgreich abgeschlossen hat, ist berechtigt, die Be-
rufsbezeichnung „Staatlich anerkannte Kindheitspädagogin“ oder „Staatlich an-
erkannter Kindheitspädagoge“ zu führen und zählt gemäß § 7 Absatz 2 Nummer 2 
des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) zu den pädagogischen Fachkräften.

3.  welche Anzahl an Bewerbungen diesen verfügbaren Ausbildungs- und Studien-
plätzen jeweils gegenübersteht, insgesamt und aufgeschlüsselt nach Ausbil-
dungsgang und -format (regulär in Vollzeit und Teilzeit, praxisintegriert) sowie 
Fachschul- und Hochschulstandort, unter Darstellung der Entwicklung der 
letzten fünf Jahre; 

Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber für einen schulischen Bildungsgang 
wird statistisch nicht erfasst. Weder bei der Kinderpflegeausbildung (zukünftig 
sozialpädagogische/-r Assistent/-in) noch bei der Erzieherinnen- und Erzieheraus-
bildung gibt es eine Deckelung der Schulplätze.

Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in schulischen Bildungsgängen des Er-
ziehungsbereichs für die letzten fünf Schuljahre können den Anlagen 3 und 4 
entnommen werden. Daten zum Schuljahr 2021/2022 sind aktuell noch nicht ver-
fügbar.

Für die tradierte Erzieherinnen- und Erzieherausbildung sind die Bewerberzahlen 
nach Auskunft der Schulen rückläufig, was sich auch an der Anzahl der Schüle-
rinnen und Schüler an den Fachschulen (Berufskollegs) für Sozialpädagogik – 
Vollzeit in Anlage 3 zeigt.

Die Anzahl der Bewerbungen auf Bachelorstudiengänge mit kindheitspädagogi-
scher Ausrichtung an staatlichen Hochschulen in Baden-Württemberg ist rückläu-
fig. Allein zwischen den akademischen Jahren 2014/2015 (4.266) und 2019/2020 
(1.902) war ein Rückgang von mehr als 50 Prozent zu verzeichnen.

Die Anzahl an Bewerbungen allein ist im Übrigen kein verlässlicher Indikator, 
da sich Studieninteressierte regelmäßig mehrfach, d. h. zeitgleich an mehreren 
Standorten, bewerben. Die Zahl der tatsächlichen Einschreibungen (Studienan-
fängerinnen und Studienanfänger im 1. Fachsemester) ist daher von höherer Aus-
sagekraft. In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung an den staatlichen 
Hochschulen seit dem Studienjahr 2017/2018 dargestellt. Im Wintersemester 
2021/2022 waren die Studienangebote an fünf von sieben Hochschulen nicht voll-
ständig ausgelastet.
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4.  welchen Bedarf bzw. Mehrbedarf an Fachkräften in Kitas sie aktuell und für 
die nächsten fünf Jahre ausmacht, gemessen an der Zielgröße einer flächen-
deckenden Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz gemäß  
§ 24 SGB VIII, mit Angaben zur Berechnungsgrundlage;

Die Gesamtverantwortung der Bedarfsplanung obliegt den Trägern der örtlichen 
Jugendhilfe, den Stadt- bzw. Kreisjugendämtern. Die kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden sind nach § 3 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) zur Bereitstel-
lung von Plätzen in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt zuständig. Dem Kultus-
ministerium liegen keine Informationen über die konkrete Bedarfssituation in den 
Kommunen vor. Aus einzelnen Rückmeldungen geht allerdings hervor, dass der 
Bedarf an pädagogischem Personal regional unterschiedlich ist.

Folgende Parameter lassen auf einen hohen Bedarf schließen: Nach den Erhe-
bungen der Kinder- und Jugendhilfestatistik wurden zum Stichtag 1. März 2021 
an Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg insgesamt 455.769 Kinder 
betreut, darunter 79.213 Kinder unter drei Jahren. Die Besuchsquote bei den 
Kindern unter drei Jahren beläuft sich auf 24,2 Prozent. An Kindertageseinrich-
tungen sowie in der öffentlich geförderten Kindertagespflege zusammen wurden 
94.154 Kinder unter drei Jahren betreut, was einer Betreuungsquote in Höhe von  
28,7 Prozent entspricht. Die Betreuungsquote ist um Doppelzählungen der Kin-
der, die nebeneinander Betreuungsangebote an Kindertageseinrichtungen und in 
der öffentlich geförderten Kindertagespflege wahrnehmen, bereinigt.

Die Geburtenzahlen sind in der Tendenz steigend. Oftmals haben Eltern den 
Wunsch nach längeren Betreuungszeiten, um Familie und Beruf besser verein-
baren zu können.

Tätig waren in den 9.482 Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg 
103.320 Personen des pädagogischen Personals sowie des Leitungs- und Ver-
waltungspersonals, wobei Tätigkeiten in der Leitung oder Verwaltung einer Ein-
richtung in der Regel mit Aufgaben in der Kinderbetreuung kombiniert sind. Zum 
Stichtag 1. März 2021 waren unter den Beschäftigten des pädagogischen, Lei-
tungs- und Verwaltungspersonals in Kindertageseinrichtungen 31.562 Personen 
unter 30 Jahren, 55.024 Personen im Alter von 30 und 55 Jahren und 16.734 Per-
sonen 55 Jahre und älter.
5.  inwiefern sie aus dem aktuellen Fachkräftemangel in Kitas und der Kinder-

tagespflege auch die Notwendigkeit ableitet, ihre bisherige Berechnungsgrund-
lage und den Prozess der Bedarfsermittlung und -planung für Ausbildungs- und 
Studienkapazitäten im Bereich der Frühkindlichen Bildung zu ändern;

6.  inwiefern sie trotz Selbstverwaltungsrecht der Kommunen im Bereich der Früh-
kindlichen Bildung von diesen andere bzw. mehr Daten zur gegenwärtigen Aus-
stattung der Kitas, Verfügbarkeit von Kita- und Kindertagespflegeplätzen sowie 
Betreuungsbedarfe der Eltern benötigt, um ihrer Aufgabe der Planung und Be-
reitstellung von Ausbildungs- und Studienkapazitäten angemessen und voraus-
schauend nachkommen zu können;

8.  in welchem Umfang und wann in dieser Legislaturperiode sie plant, die Kapa-
zitäten für die Ausbildung der Erzieher/Erzieherin (regulär in Vollzeit und Teil-
zeit, praxisintegriert), sozialpädagogischen Assistenz (regulär in Vollzeit und 
Teilzeit, praxisintegriert) und die Studienkapazitäten im Bereich Frühpädago-
gik auszubauen, jeweils insgesamt und aufgeschlüsselt nach Fachschul- und 
Hochschulstandort;

Die Ziffern 5, 6 und 8 werden aufgrund des bestehenden Sachzusammenhangs ge-
meinsam beantwortet.

Wie bei Ziffer 2 ausgeführt, gibt es bei den schulischen Ausbildungen keine  
Deckelung der Schulplätze. Jeder Schülerin und jedem Schüler, die bzw. der die 
Zugangsvoraussetzungen für den entsprechenden Bildungsgang erfüllt und mit 
einer geeigneten Kindertageseinrichtung einen Ausbildungsvertrag für eine ver-
gütete, praxisintegrierte Ausbildung (Sozialpädagogische/-r Assistent/-in sowie 
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Erzieher/-in) schließen kann, ist – wie in der dualen Berufsausbildung auch – ein 
Schulplatz anzubieten.

Im Pakt für gute Bildung und Betreuung ist – als eine zentrale Maßnahme – ein 
weiterer Ausbau der Erzieherinnen- und Erzieherausbildung vorgesehen.

Im Dezember 2021 wurde eine gemeinsame Initiative zur Personalentwicklung 
in der frühkindlichen Bildung gestartet. In der gemeinsamen Verantwortung von 
Land und Trägern sollen die Anstrengungen darauf konzentriert werden, zusätz-
liches qualifiziertes Personal für die Einrichtungen zu gewinnen, das Personal 
gut im Beruf ankommen zu lassen, im Beruf zu binden und berufliche Entwick-
lungsperspektiven zu eröffnen. Zusammen mit den kommunalen Landesverbän-
den, den Trägerverbänden der Kindertageseinrichtungen, dem Kommunalverband 
für Jugend und Soziales (Landesjugendamt), den Kirchen, den Gewerkschaften, 
der Regionaldirektion, der Landeselternvertretung Kindertageseinrichtungen, dem 
Landesverband Kindertagespflege sowie Schulvertretern soll ein Maßnahmenpa-
ket entwickelt und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bis 
2026 Schritt für Schritt umgesetzt werden. Dazu wurden Arbeitsgruppen gebildet, 
u. a. auch zu den Themenbereichen „die Ausbildung stärken“ und „Für eine Aus-
bildung in der frühkindlichen Bildung werben“. 

Hinsichtlich der Studienkapazitäten wird auf die Antwort zur Ziffer 7 verwiesen.

7.  warum sie die Kapazitäten an den Hochschulen für Studiengänge der Früh-
pädagogik bislang nicht erhöht hat, obwohl die verfügbaren Studienplätze seit 
Jahren bis zu fünffach überzeichnet sind (vgl. u. a. Drucksache 16/4616), die 
betroffenen Hochschulen mehr Plätze anbieten wollen und offensichtlich Be-
darf an Fachkräften besteht; 

Wie unter Ziffer 3 dargelegt, ist die Anzahl der Bewerbungen für sich genom-
men kein verlässlicher Planungsparameter. Zudem waren im Wintersemester 
2021/2022 Studienangebote an fünf von sieben Hochschulen nicht vollständig 
ausgelastet. Ein weiterer Ausbau der Studienkapazitäten im Bereich der Früh-
pädagogik ist daher derzeit nicht geplant. 

9.  wie sie Träger von Kitas dazu befähigen und motivieren möchte, mehr Plätze 
für die praxisintegrierten Ausbildungen der Erzieher/Erzieherinnen und sozial-
pädagogischen Assistenz zur Verfügung zu stellen; 

Grundsätzlich sollten Träger von Kindertageseinrichtungen ein Interesse daran 
haben, zukünftiges Personal in den eigenen Kindertageseinrichtungen auszubil-
den.

Um die Zahl der Absolventinnen und Absolventen der Fachschulen für Sozial-
pädagogik weiter zu erhöhen, wurde im Pakt für gute Bildung und Betreuung eine 
„Offensive für gut ausgebildete Fachkräfte“ verankert. Sie beinhaltet die Gewäh-
rung einer Ausbildungspauschale für Träger von Kindertageseinrichtungen, die 
die Ausbildungskapazitäten in der praxisintegrierten Erzieherinnen- und Erzieher-
ausbildung erhöhen.

Daneben hat das Kultusministerium die Fachkräfteoffensive des Bundes auf-
gegriffen. Über Mittel aus dem sogenannten Gute-KiTa-Gesetz werden weitere 
Ausbildungsverhältnisse im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildungsformen 
(Erzieher/-in und sozialpädagogische/-r Assistent/-in) gefördert. Dieses Förder-
programm unterstützt gerade auch kleinere Träger bei der Finanzierung der Aus-
bildungsvergütung.
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10.  welche Schwierigkeiten ihr insbesondere kleine Träger von Kitas rückmelden, 
die neben den Ausbildungen der Erzieher/Erzieherinnen und Kinderpfleger/
Kinderpflegerinnen (zukünftig sozialpädagogischen Assistenz) in Vollzeit auch 
gerne Plätze in Teilzeit anbieten würden;

Dem Kultusministerium liegen hierzu keine Rückmeldungen vor.

11.  welche Überlegungen und Lösungen es zur Umsetzung der praxisintegrierten 
Ausbildungen der Erzieher/Erzieherinnen sowie sozialpädagogischen Assis-
tenz in Teilzeit gibt; 

Die praxisintegrierte Erzieherinnen- und Erzieherausbildung in Teilzeitform wur-
de zum Schuljahr 2021/2022 eingeführt. 

Sobald sich die vergütete, praxisintegrierte Ausbildung an der Berufsfachschule 
für sozialpädagogische Assistenz etabliert hat, soll auch diese Ausbildung bei ent-
sprechendem Bedarf in Teilzeit angeboten werden.

12.  inwiefern sie die Einrichtung dualer Studiengänge im Bereich Frühpädagogik 
für sinnvoll erachtet, um der steigenden Zahl an Abiturienten/Abiturientinnen 
einen weiteren attraktiven Weg in die Frühkindliche Bildung zu ermöglichen.

Aus Sicht des Wissenschaftsministeriums könnten duale Studiengänge im Be-
reich der Frühpädagogik grundsätzlich eine sinnvolle Ergänzung sein, die zu prü-
fen wäre. Dies würde voraussetzen, dass sich potenzielle duale Partner an das 
Wissenschaftsministerium wenden. Diese müssten die monatliche Vergütung für 
Studierende während ihres Dualen Studiums aufbringen.

Schopper
Ministerin für Kultus, 
Jugend und Sport
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